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Durch die Aufhebung eines Bescheids der 

Finanzmarktaufsicht (FMA) bekommt 

die Raiffeisenbank International AG 

(RBI) 2,748 Millionen Euro zurück. Grund 

dafür ist ein Formfehler, der von der FMA 

begangen wurde. Ursprünglich wurde das 

Kreditinstitut im Zuge der Panama Pa-

pers für eine Verletzung der Sorgfalts-

pflichten zur Verhinderung von Geld-

wäscherei und Terrorismusfinanzierung 

beschuldigt. Es war die bisher höchs-

te verhängte Strafe in Österreich für ein 

solches Vergehen. Wie FMA-Sprecher 

Klaus Grubelnik erklärt, kommen solche 

Aufhebungen ab und zu vor. 2019 war das 

bei sechs von 21 Erkenntnissen des Ver-

waltungsgerichtshofs (VwGH) der Fall. 

Die Rechtsangelegenheit rund um die 

RBI wurde vom VwGH letztinstanzlich 

aufgehoben, weil durch einen Alternati-

ventwurf der FMA nicht klar genug zum 

Ausdruck gebracht wurde, wogegen die 

Bank tatsächlich verstoßen haben soll. 

Auf ein endgültiges Ergebnis wartet jetzt 

noch die Hypo Vorarlberg Bank AG. Sie 

hatte im Zuge der Panama Papers von 

der FMA ebenfalls eine Strafe in Höhe 

von 414.000 Euro ausgefasst. Nachdem 

das Bundesverwaltungsgericht die Sicht 

der Aufsicht bestätigte, hat sich die Bank 

ebenfalls an den Verwaltungsgerichtshof 

gewandt.

RBI BEKOMMT MILLIONENSTRAFE 
VON FMA ZURÜCK

KOLUMNE

Die Unicredit Bank Austria AG (Bank Aus-

tria) kämpft derzeit landesweit an drei Ge-

richten gegen die 3 Banken Gruppe. Grund 

dafür sind die im letzten Jahr bei den Haupt-

versammlungen der Regionalbanken ge-

forderten Überprüfungen von Kapitalerhö-

hungen sowie ein weiterer Aufsichtsrats-

sitz bei der Oberbank AG. Da die Mitglie-

der der 3 Banken Gruppe einen Übernah-

meversuch wittern und den Forderungen 

nicht nachgehen wollten, sollen jetzt die 

Gerichte entscheiden. Beim Prozess rund 

um die BKS Bank AG hat Richter Christof 

Pollak vom Landesgericht Klagenfurt mitt-

lerweile einen Unterbrechungsbeschluss 

verfasst. Er will auf das ebenfalls gestartete 

und anhängige Firmenbuchverfahren war-

ten. Sollten die Parteien Einspruch dagegen 

erheben, geht es hier beim Oberlandesge-

richt Graz weiter. Am Schauplatz Landes-

gericht Linz sind keine weiteren Sitzungen 

zwischen Oberbank AG und Bank Austria 

mehr geplant. Hier wird nach Wortgefech-

ten gerade das Urteil verfasst. Mit einem 

Entscheid kann nicht vor April 2020 ge-

rechnet werden, wie das Gericht bestätigt. 

Richterin Christina Schenk geht davon aus, 

dass das Verfahren aber ohnehin bis zum 

Obersten Gerichtshof gehen wird, „egal 

wie ich in diesem Fall in Linz entscheide“. 

Für die Bank für Tirol und Vorarlberg AG gilt 

es, vorerst auch abzuwarten. Am Landes-

gericht Innsbruck startete die Verhandlung 

im Jänner 2020 als letzte der drei. Nach der 

ersten Sitzung wurde auf unbestimmte Zeit 

vertagt. Auch hier wird angedacht, die Ver-

handlung zu unterbrechen, wie das Gericht 

auf Nachfrage bestätigt.

BANK AUSTRIA GEGEN 
3 BANKEN VOR GERICHT

TRANSPARENZ 
FÜR JEDERMANN

Seit dem 15. Jänner 2018 müssen 
Rechtsträger nach dem Regis-
tergesetz ihre wirtschaftlichen 
Eigentümer gegenüber dem 
Wirtschaftliche-Eigentümer-
Register offenlegen. Nun sind seit 
dem 10. Jänner 2020 Neuerungen in 
Kraft, die auf der fünften Geldwä-
scherichtlinie basieren. Durch die 
Umsetzung soll die Prävention von 
Terrorismusfinanzierung verschärft 
und die Effektivität der Geldwä-
schebekämpfung gestärkt werden. 
Neben der Einbeziehung von Trusts 
und trustähnlichen Vereinbarun-
gen, die außerhalb eines Mitglied-
staats verwaltet werden, wurde ein 
Webservice eingerichtet, das für 
jedermann zugänglich ist. Um die 
Aktualität des öffentlichen Registers 
zu gewährleisten, sind Rechtsträ-
ger zur jährlichen Meldung oder 
Bestätigung der bereits gemelde-
ten Daten verpflichtet. Die größte 
und innovativste Neuerung, die 
Compliance-Package, tritt erst mit 
10. November 2020 in Kraft. Dabei 
können berufsmäßige Parteien-
vertreter die Dokumente, die für 
die Feststellung und Überprüfung 
der wirtschaftlichen Eigentümer 
erforderlich sind, an das Register 
übermitteln. Diese Übermittlung 
ist freiwillig. Laut dem Bundesmi-
nisterium für Finanzen soll dadurch 
der „Know your Customer“-Prozess 
beschleunigt und der Aufwand für 
Rechtsträger und Verpflichtete 
reduziert werden.
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